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Regeste

Asyl und Wegweisung

Erwägungen

E. 1.1
Gemäss Art. 31 VGG beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen
Verfügungen nach Art. 5 VwVG. Das SEM gehört zu den Behörden nach Art. 33 VGG und
ist daher eine Vorinstanz des Bundesverwaltungsgerichts. Eine das Sachgebiet betreffende
Ausnahme im Sinne von Art. 32 VGG liegt nicht vor. Das Bundesverwaltungsgericht ist
daher zuständig für die Beurteilung der vorliegenden Beschwerde und entscheidet auf dem
Gebiet des Asyls endgültig, ausser bei Vorliegen eines Auslieferungsersuchens des Staates,
vor welchem die beschwerdeführende Person Schutz sucht (Art. 105 AsylG; Art. 83 Bst. d
Ziff. 1 BGG). Eine solche Ausnahme im Sinne von Art. 83 Bst. d Ziff. 1 BGG liegt nicht
vor, weshalb das Bundesverwaltungsgericht endgültig entscheidet.

E. 1.2
Am 1. März 2019 ist eine Teilrevision des AsylG in Kraft getreten (AS 2016 3101); für das
vorliegende Verfahren gilt das bisherige Recht (vgl. Abs. 1 der Übergangsbestimmungen
zur Änderung des AsylG vom 25. September 2015).

E. 1.3
Die Beschwerde ist frist- und formgerecht eingereicht worden. Der Beschwerdeführer hat
am Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen, ist durch die angefochtene Verfügung
besonders berührt und hat ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung
beziehungsweise Änderung. Er ist daher zur Einreichung der Beschwerde legitimiert (Art.
105 und aArt. 108 Abs. 1 AsylG; Art. 48 Abs. 1 sowie Art. 52 Abs. 1 VwVG). Auf die
Beschwerde ist einzutreten.

E. 2
Die Kognition des Bundesverwaltungsgerichts und die zulässigen Rügen richten sich im
Asylbereich nach Art. 106 Abs. 1 AsylG (vgl. BVGE 2014/26 E. 5).

E. 3
Nachdem das SEM mit Verfügung vom 9. Januar 2020 die angefochtene Verfügung vom 4.
November 2019 teilweise in Wiedererwägung gezogen hat, ist die Beschwerde bezüglich
des Vollzuges der Wegweisung gegenstandslos geworden. Der Prozessgegenstand
beschränkt sich auf die Frage der Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft, der Gewährung
von Asyl und der Wegweisung an sich.

E. 4



Die Beschwerde bezüglich des verbleibend zu prüfenden Prozessgegenstandes erweist sich,
wie in der Zwischenverfügung des Bundesverwaltungsgerichts vom 15. Januar 2020
sinngemäss ausgeführt und wie nachstehend aufgezeigt, als offensichtlich unbegründet.
Über offensichtlich unbegründete Beschwerden wird in einzelrichterlicher Zuständigkeit
mit Zustimmung eines zweiten Richters beziehungsweise einer zweiten Richterin
entschieden (Art. 111 Bst. e AsylG), weshalb das Urteil summarisch zu begründen ist (Art.
111a Abs. 2 AsylG). Daran vermag der Umstand, dass die Beschwerdesache dem SEM zur
Vernehmlassung vorgelegt wurde, nichts zu ändern. Wie aus der Zwischenverfügung des
Gerichts vom 18. Dezember 2019 ersichtlich ist, wurde die Vorinstanz zur Vernehmlassung
eingeladen, da mit der Beschwerde in familienrechtlich relevanter Hinsicht Sachverhalte
vorgetragen wurden, die dem SEM im vorinstanzlichen Verfahren vom Beschwerdeführer
vorenthalten und nicht aktenkundig gemacht wurden und demnach in der angefochtenen
Verfügung keine Berücksichtigung finden konnten. Die entsprechenden Sachverhalte waren
denn auch nur bezüglich der Prüfung des Vollzuges der Wegweisung von Bedeutung.
Insoweit der Beschwerdeführer durch die teilweise Wiedererwägung der angefochtenen
Verfügung faktisch obsiegte, liegt dies in einer Verletzung seiner Mitwirkungspflicht
begründet. Indem der Beschwerdeführer das SEM im Rahmen des vorinstanzlichen
Verfahrens über seine familienrechtliche Situation pflichtwidrig nicht ins Bild setzte, war es
dem SEM verunmöglicht, sachgerecht über die Frage der Zulässigkeit des
Wegweisungsvollzuges in Nachachtung von Art. 8 EMRK zu verfügen. Hätte der
Beschwerdeführer in Wahrnehmung seiner Mitwirkungspflicht das SEM zeitgerecht über
diesen Sachverhalt in Kenntnis gesetzt, wäre eine Beschwerdeführung zu diesem Aspekt
schon gar nicht zur Frage gestanden. Aus der Verletzung der Mitwirkungspflicht kann der
Beschwerdeführer vorliegend verfahrensrechtlich nichts zu seinen Gunsten ableiten.

E. 5
Das Eventualbegehren, es sei die Sache zur rechtsgenüglichen Sachverhaltsabklärung sowie
zur neuen Entscheidung an die Vorinstanz zurückzuweisen, ist als unbegründet abzuweisen.
In der Beschwerde wird nicht aufgezeigt, inwiefern der rechtserhebliche Sachverhalt,
soweit dieser die persönlichen Umstände des Beschwerdeführers zur Begründung des
Asylgesuches betrifft, aufgrund der Aktenlage nicht hinreichend erstellt sein soll. Es ist
auch nicht ersichtlich, dass dies der Fall wäre. Sollte mit diesem Begehren jedoch die
Einschätzung der tatsächlichen Umstände der allgemeinen politischen Lage in Äthiopien
angesprochen werden wollen, würde dies nicht die Pflicht zur Feststellung des
rechtserheblichen Sachverhaltes als Teilgehalt des Anspruchs auf rechtliches Gehör
tangieren, sondern unter den Aspekt der materiellen Würdigung der Streitsache fallen.

E. 6.1
Gemäss Art. 2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl.
Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt
wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten
sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen
ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden
(Art. 3 Abs. 1 AsylG). Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des
Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen
psychischen Druck bewirken (Art. 3 Abs. 2 AsylG). Eine asylsuchende Person erfüllt die
Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 3 AsylG, wenn sie Nachteile von bestimmter Intensität
erlitten hat beziehungsweise mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer



Zukunft begründeterweise befürchten muss (vgl. BVGE 2008/4 E. 5.2), wobei eine bloss
entfernte Möglichkeit künftiger Verfolgung nicht genügt, sondern vielmehr konkrete
Indizien die Furcht vor erwarteten Benachteiligungen realistisch und nachvollziehbar
erscheinen lassen müssen (vgl. BVGE 2010/57 E. 2.5, 2010/44 E. 3.4). Massgeblich für die
Beurteilung der Flüchtlingseigenschaft ist die Situation im Zeitpunkt des Asylentscheids.
Die Gewährung des Asyls kann nicht dazu dienen, einen Ausgleich für vergangenes
Unrecht zu schaffen, sondern bezweckt, Schutz vor künftiger Verfolgung zu gewähren (vgl.
BVGE 2008/4 E. 5.4). Veränderungen der objektiven Situation im Heimat- oder
Herkunftsstaat zwischen Ausreise und Asylentscheid sind zugunsten und zulasten der
asylsuchenden Person zu berücksichtigen (vgl. BVGE 2010/57 E. 2.6, 2008/34 E. 7.1 und
2008/12 E. 5.2.).

E. 6.2
Wer um Asyl nachsucht, muss die Flüchtlingseigenschaft nachweisen oder zumindest
glaubhaft machen. Diese ist glaubhaft gemacht, wenn die Behörde ihr Vorhandensein mit
überwiegender Wahrscheinlichkeit für gegeben hält (Art. 7 Abs. 1 und 2 AsylG).

E. 7.1
Das Bundesverwaltungsgericht gelangt in Übereinstimmung mit der Vorinstanz zum
Schluss, dass der Beschwerdeführer die Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 3 AsylG nicht
zu begründen vermag. Es erübrigt sich demnach zu prüfen, ob das Aussageverhalten des
Beschwerdeführers zu einzelnen Sachverhaltsvorbringen an sich den Voraussetzungen an
die Glaubhaftmachung zu genügen vermag.

E. 7.2
Wie in der angefochtenen Verfügung zu Recht festgestellt wurde, ist nicht davon
auszugehen, dass dem Beschwerdeführer bei einer Rückkehr nach Äthiopien behördliche
Verfolgung flüchtlingsrechtlich beachtlichen Ausmasses gemäss Art. 3 AsylG drohen
würde. Seit seiner Ausreise aus seinem Heimatland hat sich die politische Situation in
Äthiopien wesentlich verändert. Es ist diesbezüglich auf die im als Referenzurteil
publizierten Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts D-6630/2018 vom 6. Mai 2019
aktualisierte Analyse der politischen Lage in Äthiopien zu verweisen. Demzufolge hat sich
die dortige Lage seit der Ernennung des Oromo Abiy Ahmed zum Premierminister im April
2018 grundlegend zum Positiven verändert. Dessen Ziel ist die Stärkung der Demokratie
unter Einbindung aller politischen Kräfte. Abiy Ahmed unternimmt Anstrengungen, in
vielen Bereichen Reformen anzustossen oder durchzuführen. Dies betrifft auch den
Umgang mit regierungskritischen Personen, gegen die das Regime bisher mit grosser Härte
vorging. Die Regierung rief die Oppositionellen im Exil zur Rückkehr und Teilnahme am
politischen Prozess auf. Politische Dissidenten, ehemalige Rebellen, Abspaltungsanführer
und Journalisten sind seither nach Äthiopien zurückgekehrt (beispielsweis der
OLF-Oppositionsführer Jawar Mohammed). Tausende politische Gefangene wurden seit
April 2018 begnadigt und freigelassen. Die OLF und weitere Vereinigungen, die sich für
die Anliegen der Oromo einsetzen, wurden im Sommer 2018 von der Liste der
terroristischen Gruppierungen gestrichen (vgl. Referenzurteil D-6630/2018 vom 6. Mai
2019 E. 7). Vor diesem Hintergrund ist nicht davon auszugehen, der Beschwerdeführer
wäre mit überwiegender Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zukunft seitens der
heimatlichen Behörden flüchtlingsrechtlich relevanter Verfolgung ausgesetzt.

E. 7.3



Auch in Bezug auf das zumindest sinngemässe Vorbringen des Beschwerdeführers, er
könne wegen allgemeiner, ethnisch motivierter Unruhen nicht nach Äthiopien
zurückkehren, ist erneut auf das Referenzurteil D-6630/2018 vom 6. Mai 2019
hinzuweisen. Zwar herrschen weiterhin ethnisch motivierte Spannungen, aber die
allgemeine Situation ist seit dem Amtsantritt von Premierminister Abiy Ahmed stabiler und
nicht von allgemeiner Gewalt geprägt (vgl. Referenzurteil D-6630/2018 vom 6. Mai 2019
E. 12.2.). Der Verweis des Beschwerdeführers, er sei als ethnischer Oromo und aufgrund
seines persönlichen Profils generell einer hohen Gefahr von Übergriffen ausgesetzt, genügt
somit nicht, um von einer flüchtlingsrechtlich relevanten Gefährdung auszugehen. Daran
ändert auch der Hinweis darauf nichts, sein Halbbruder sei anlässlich von Unruhen im
Oromo-Gebiet gezielt angegriffen worden und habe eine schwere Kopfverletzung erlitten.
Auch wenn die Spannungen zwischen den verschiedenen ethnischen Gruppen Äthiopiens
eine Herausforderung für den im Frühjahr 2018 gewählten Abiy Ahmed bedeuten, vermag
das in der Beschwerde gezeichnete Bild von der politischen und sicherheitsrelevanten
Situation an der aktuell geltenden Rechtsprechung nichts zu ändern. Entgegen der
Forderung in der Beschwerde drängt sich keine neue Einschätzung der Lage durch das
Bundesverwaltungsgericht und damit keine der geltenden Rechtsprechung entgegengesetzte
neue Praxis auf (vgl. zur geltenden Rechtspraxis statt vieler: Urteile des BVGer
D-1871/2020 vom 20. April 2020 E. 5.2 und 5.3; E-2857/2020 vom 10. Juni 2020 E. 6.2).
Auch sind spekulative allfällige Veränderungen nach nationalen Wahlen in Äthiopien nicht
abzuwarten.

E. 7.4
Zusammenfassend ist es dem Beschwerdeführer nicht gelungen, die Flüchtlingseigenschaft
gemäss Art. 3 AsylG nachzuweisen oder zumindest glaubhaft zu machen. Das SEM hat das
Asylgesuch des Beschwerdeführers folgerichtig abgelehnt.

E. 8
Lehnt das SEM das Asylgesuch ab oder tritt es darauf nicht ein, so verfügt es in der Regel
die Wegweisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an; es berücksichtigt dabei den
Grundsatz der Einheit der Familie (Art. 44 AsylG). Der Beschwerdeführer verfügt aufgrund
der Aktenlage weder über eine ausländerrechtliche Aufenthaltsbewilligung noch über einen
Anspruch auf Erteilung einer solchen. Die Wegweisung wurde demnach zu Recht
angeordnet (vgl. BVGE 2013/37 E. 4.4; 2009/50 E. 9, je m.w.H.).

E. 9
Insoweit das SEM die angefochtene Verfügung teilweise in Wiedererwägung zog, ist die
Beschwerde gegenstandslos geworden und wurde zu Recht als solche abgeschrieben.

E. 10
Aus diesen Erwägungen ergibt sich, dass die angefochtene Verfügung, soweit sie nicht in
Wiedererwägung gezogen wurde, Bundesrecht nicht verletzt und den rechtserheblichen
Sachverhalt richtig sowie vollständig feststellt (Art. 106 Abs. 1 AsylG). Die Beschwerde ist
abzuweisen, soweit sie nicht als gegenstandslos geworden abzuschreiben war.

E. 11
Durch die teilweise Wiedererwägung der angefochtenen Verfügung durch das SEM hat der
Beschwerdeführer faktisch teilweise obsiegt. Bei Obsiegen können Verfahrenskosten nur
dann auferlegt werden, wenn die obsiegende Partei diese durch Verletzung von



Verfahrenspflichten verursacht hat, so typischerweise bei Verletzung der
Mitwirkungspflicht (Art. 63 Abs. 3 VwVG). Wie oben ausgeführt, wurde die teilweise
Wiedererwägung durch Verletzung der Mitwirkungspflicht des Beschwerdeführers bewirkt.
Aus der blossen Anfrage eines Zivilstandesamtes an das SEM um Zustellung allfällig
vorhandener Dokumente, die die Identität des Beschwerdeführers zuverlässig belegen
könnten (A18/2 und A19/1), konnte das SEM selbstredend nicht auf die entsprechenden
familiären Verhältnisse in der Schweiz schliessen. Hätte der Beschwerdeführer in
Wahrnehmung seiner Mitwirkungspflicht das SEM zeitgerecht über diesen Sachverhalt in
Kenntnis gesetzt, wäre eine Beschwerdeführung zu diesem Aspekt schon gar nicht zur
Frage gestanden. Insoweit der Beschwerdeführer vorliegend faktisch obsiegte, liegt dies in
einer Verletzung seiner Mitwirkungspflicht begründet. Bei dieser Sachlage ist keine
Parteientschädigung zuzusprechen.

E. 12.1
Das Gesuch um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege ist abzuweisen, da, wie sich
aus den vorstehenden Erwägungen ergibt, die Begehren, soweit sie nicht gegenstandslos
geworden sind, als aussichtslos zu bezeichnen waren. Die Voraussetzungen von Art. 65
Abs. 1 VwVG sind demnach - unbesehen einer allfälligen Prozessbedürftigkeit des
Beschwerdeführers - nicht erfüllt.

E. 12.2
Ist ein Verfahren gegenstandslos geworden, so sind die Kosten in der Regel jener Partei
aufzuerlegen, deren Verhalten die Gegenstandslosigkeit bewirkt hat (Art. 5 VGKE). Wird
das Verfahren nur teilweise gegenstandslos, gilt diese Regelung entsprechend für diesen
Teil. Wie ausgeführt, hat vorliegend der Beschwerdeführer die teilweise
Gegenstandslosigkeit des Verfahrens bewirkt.

E. 12.3
Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten dem Beschwerdeführer aufzuerlegen
(Art. 63 Abs. 1 VwVG) und auf insgesamt Fr. 750.- festzusetzen (Art. 1-3 des Reglements
vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem
Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]).

E. 12.4
Mit dem vorliegenden Entscheid in der Sache wird der Antrag des Beschwerdeführers auf
Befreiung von der Kostenvorschusspflicht gegenstandslos. (Dispositiv nächste Seite)
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